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In der letzten Woche hat sich die Bewertung der aktuellen 
Pandemielage unter Berücksichtigung verschiedener Para-
meter wie der Entwicklung der Fallzahlen sowie der geogra-
phischen und demographischen Verteilung verändert. Insbe-
sondere auch im Ortenaukreis wurde der Schwellenwert von 
35 neuen Infektionsfällen pro 100.000 Einwohner innerhalb 
von 7 Tage am 8. Oktober überschritten und lag am Montag 
dieser Woche knapp unter dem Wert von 50. Zwischenzeitlich 
ist dieser wieder gesunken, liegt aber noch deutlich über 35. 

Angesichts dieser veränderten Lage im Land hat die Landes-
regierung am 6. Oktober 2020 die Pandemiestufe 2 ausge-
rufen. Die Pandemiestufe 2, in der eine erhöhte Aufmerksam-
keit und verstärkte Beobachtung der Lage sowie die erneute 
Sensibilisierung aller Beteiligten für die Bedeutung der 

Schutz- und Hygienemaßnahmen gilt. Ziel der Pandemiestufe 2 ist es, das Infektionsgeschehen weiterhin unter 
Kontrolle zu halten, eine Überlastung des Gesundheitssystems – insbesondere auch die Infrastruktur zur Nachver-
folgung von Infektionsketten - zu verhindern und weitere Beschränkungen zu vermeiden. 

In der Pandemiestufe 2 werden – abhängig vom regionalen Infektionsverlauf - regionale und lokale Beschränkungen 
empfohlen. Vor dem Hintergrund der stark angestiegenen Zahlen empfahl das Gesundheitsamt des Ortenaukreises 
den Ortspolizeibehörden der Gemeinden im Landkreis, die Teilnehmerzahl für private Feiern zu beschränken. Auch 
die Gemeinde Ortenberg hat dies mit Wirkung ab dem 9. Oktober verfügt. Diese Verfügung wird mit Wirkung ab dem 
16. Oktober aufgehoben und durch eine neue inhaltsgleiche – in Einzelpunkten jedoch präzisierte – Verfügung 
ersetzt. 

Diese Maßnahme wurde in Form einer sog. Allgemeinverfügung festgesetzt, also ein „Bescheid“ (wie etwa ein 
 Steuerbescheid oder eine Baugenehmigung), der sich aber nicht an eine bestimmte Person sondern an einen unbe-
stimmten Personenkreis richtet und für JEDEN Gültigkeit hat. Bekannt gegeben wurde diese Verfügung durch 
Aushang an der Verkündungstafel am Rathaus, auf der Internetseite www.ortenberg.de, mit eindeutigen Hinweisen 
in den sozialen Netzwerken und ergänzend nun in diesem Amtsblatt. 
Der dynamische Verlauf kann es erforderlich machen, dass die Verfügung kurzfristig geändert – d.h. verschärft, gelo-
ckert oder ganz aufgehoben – werden muss. Auch durch Verordnungen von Land und Bund können sich kurzfristig 
neue Situationen ergeben. Bitte beachten Sie daher die genannten Veröffentlichungsstellen, insbesondere die Inter-
netseite www.ortenberg.de.

Bitte haben Sie Verständnis für diese Maßnahmen und beachten Sie die allgemein bekannten Hygieneregeln. 
Bleiben Sie gesund! 

Markus Vollmer 
Bürgermeister

65. Jahrgang Freitag, 16. Oktober 2020

Verantwortlich für die Titelseite ist die Gemeindeverwaltung Ortenberg.
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17.10.44  Wagner Gerhard Dr. 
  Im Weizenfeld 47 76 Jahre 

19.10.50  Laule Werner, 
  Hinterer Burgweg 42 70 Jahre 

Nach § 50 des Bundesmeldegesetzes (seit 01.11.2015 in 
Kraft) ist die Veröffentlichung von Alters- und Ehejubiläen 
grundsätzlich nur bei „runden“ und „halbrunden“ Jubiläen 
zulässig und nur, wenn die betroffene Person der Veröffent-
lichung nicht widersprochen hat. 
Alle hier genannten Personen haben einer Veröffentlichung 
ausdrücklich zugestimmt. 
 

Dorfhelferinnenstation Ortenberg

DER NOTFALL IST LÖSBAR
...   Sie sind als Hausfrau oder Hausmann verantwortlich für 

Kinder und Haushalt und sind krank? 
...   Sie müssen wegen Risikoschwangerschaft liegen? 
...   Sie sollen ins Krankenhaus, wissen aber nicht wohin mit 

den Kindern? 
...   Sie kommen gerade aus der Klinik, fühlen sind aber noch 

schwach? 
...   Ihr Partner schafft es nicht Ihre Aufgaben in Haus und Hof 

zu übernehmen, während Sie krank sind? 
...   Sie würden gerne zur Kur gehen, aber Ihre Kinder sind 

noch unter 12 Jahre? 

Dann sollten Sie jetzt mit Ihrem Arzt sprechen. Sie brauchen 
eine Hilfe für Ihre Familie und Sie können sie auch bekommen. 
Ihr Arzt stellt eine Krankmeldung aus, die Sie anschließend 
der Krankenkasse vorlegen. Gibt die Krankenversicherung 
grünes Licht und übernimmt die Kosten, wenden Sie sich an 
die Einsatzleitung Barbara Armbruster Zell a. H. 
07835/631284. 

BLHV

Vorläufig finden keine Sprechstunden statt. 

Bürger- und Einwohnersprechstunde 

Am Mittwoch, dem 28.10.2020 findet in der Zeit von 17:00 – 
19:00 Uhr im Rathaus in Ortenberg, Zimmer 27 eine Bürger-
sprechstunde mit dem Bürgermeister Markus Vollmer statt. 
Selbstverständlich steht Ihnen Herr Vollmer - soweit dies mit 
den sonstigen Tagesterminen vereinbar ist - während der 
Öffnungszeiten auch außerhalb der Bürgersprechstunde 
oder nach Vereinbarung zur Verfügung. 
 

Öffentliche Gemeinderatssitzung 

Am Montag, 19. Oktober 2020 findet um 19:00 Uhr im Probe-
lokal im Obergeschoss des Feuerwehrhauses, Dorfplatz 1 in 
Ortenberg eine öffentliche Sitzung des Gemeinderates statt. 
Bitte benutzen Sie als Gäste den Eingang des Feuerwehr-
hauses und achten Sie darauf die Mindestabstände nach 
der Corona-VO von 1,5 m einzuhalten sowie beim Betreten 
und beim Verlassen des Gebäudes einen Mund-Nasen-
Schutz zu tragen. 
  
Folgende Tagesordnung kommt zur Beratung: 
1. Einwohnerfragestunde
2. Corona: Durchführung von Gemeinde-Veranstaltungen
3. Feststellung der Eröffnungsbilanz der Gemeinde Orten-

berg zum 01.01.2019
4. Baustellenunterstützungsfonds
5. Gartenhausgrundstücke im Außenbereich
6. Bekanntgabe von Beschlüssen aus der letzten nichtöf-

fentlichen Sitzung
7. Verschiedenes / Mitteilungen 
8. Wünsche und Anträge

Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.
 
 
Asphaltarbeiten im Bereich Bühlweg/Ochsen

Im Zeitraum vom 20. bis 
23. Oktober wird im 
Bereich „Ochsen“ auf 
der Hauptstraße/Offen-
burger Straße/Bühlweg 
die Asphaltdeckschicht 

auf die Fahrbahn aufgebracht. Dies ist mit einer zeitweisen 
Vollsperrung verbunden. Die bauausführende Firma Huber/
Knäble ist sehr bemüht, die Beeinträchtigungen möglichst 
gering zu halten, dies ist jedoch insbesondere von der Witte-
rung abhängig. Planmäßig und unter günstigen Umständen 
wird sich die Vollsperrung auf die Abendstunden des 21. 
und auf einen Teil des 22. Oktober beschränken. 
Bitte beachten Sie die Beschilderungen und nutzen Sie die 
ausgeschilderten Umleitungen (Neuer Weg). Die unmittelbar 
betroffenen Anlieger werden individuell Informiert.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Ihr Ansprechpartner für private Anzeigen:  Für gewerbliche Anzeigen und Beilagen:
ANB-Reiff Verlag, Marlener Straße 9, 77656 Offenburg Frau Silke Wickert
Telefon: 07 81 / 5 04-14 55, Telefax: 07 81 / 5 04-14 69 Telefon: 07 81 / 5 04-14 52
E-Mail: anb.anzeigen@reiff.de/www.anb-reiff.de Telefax: 07 81 / 5 04-14 69
Anzeigenschluss: Dienstag, 16.00 Uhr  E-Mail: silke.wickert@reiff.de

Zustellprobleme: Tel. 0781/504-5566, anb.zustellung@reiff.de

Aboservice: Tel. 0781/504-5566, anb.leserservice@reiff.de
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Allgemeinvergfügung 

Aufhebung der Allgemeinverfügung 
über die Beschränkung der Teilnehmerzahl bei privaten 
Feierlichkeiten zur Eindämmung  

der Verbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2 vom  
9. Oktober 2020 

  
Die Gemeinde Ortenberg hebt mit Wirkung ab dem 16. 
Oktober 2020 die am 9. Oktober 2020 auf Grundlage von 
§§ 28 Abs. 1 S. 2, 16 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz (IfSG), 
49 ff. des Polizeigesetzes Baden-Württemberg (PolG) und 
§ 20 der Rechtsverordnung über infektionsschützende 
Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus des 
Landes Baden-Württemberg (Corona-Verordnung) erlas-
sene Allgemeinverfügung auf. Sie wird mit Wirkung vom 
16. Oktober 2020 durch eine neue Allgemeinverfügung 
ersetzt.  
Ortenberg, 16. Oktober 2020 
  
Markus Vollmer 
Bürgermeister 

 
Allgemeinverfügung über die Beschränkung der Teilneh-
merzahl  

bei privaten Feierlichkeiten zur Eindämmung  
der Verbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2  

  
Die Gemeinde Ortenberg erlässt auf Grundlage von §§ 28 
Abs. 1 S. 2, 16 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz (IfSG), 49 ff. 
des Polizeigesetzes Baden-Württemberg (PolG) und § 20 
der Rechtsverordnung über infektionsschützende 
Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus des 
Landes Baden-Württemberg (Corona-Verordnung) 
folgende Allgemeinverfügung: 
  
1.  Private Feiern in allen Räumlichkeiten, die zu diesem 

Zweck vermietet, genutzt oder sonst zur Verfügung 
gestellt werden, dürfen nicht mit mehr als 50 Personen 
durchgeführt werden. Bei der Bemessung der Teilneh-
merzahl bleiben Beschäftigte außer Betracht. 

2.  An privaten Feiern in rein privaten Räumlichkeiten dürfen 
nicht mehr als 25 Personen teilnehmen (Begründung s.u.). 

3.  Als private Feierlichkeiten gelten Feiern im Familien- und 
Freundeskreis, bei denen die Geselligkeit im Vordergrund 
steht bzw. eine Durchmischung der Teilnehmer üblich ist. 
Indizien hierfür sind etwa der Ausschank von Alkohol, 
Unterhaltungsmusik, Tanzmöglichkeit.  

  NICHT hierunter fallen etwa Gottesdienste, Vereinsver-
sammlungen (z.B. Generalversammlungen), Firmen- und 
Vereinsfeiern, Ehrungen, Chor- oder Musikproben, Sport-
training und vergleichbare Veranstaltungen wenn hierfür 
Hygienekonzepte erstellt und eingehalten werden. Nicht 
hierunter fallen auch Veranstaltungen im Freien, wenn 
zwischen Personen, die nicht dem gleichen Haushalt 
angehören ein Sicherheitsabstand von 1,5 Metern einge-
halten werden kann. 

4.  Ausnahmen von den Regelungen der Ziff. 1 und 2 erteilt 
die Gemeinde Ortenberg aus wichtigem Grund im Einzel-
fall. 

5.  Für die Nichtbefolgung der Ziffern 1 und 2 dieser Verfü-
gung wird die Anwendung von unmittelbarem Zwang 
angedroht. 

Notrufe
Polizei 110
Feuerwehr 112
Rettungsdienst / Notarzt 112
Ärztlicher Notfalldienst 116 117
Zahnärztlicher Notruf 0180 - 32 22 55 51 1
Giftnotruf (Uni-Klinik FR) 0761 - 27 04 - 361

Notfallnummern 
Wasserversorgung
Kommissarischer Wassermeister 
Klaus Riehle 0151 - 20027313

Abwasserbeseitigung
Abwasserzweckverband  0781 - 24414

Krankenhaus
Ortenau Klinikum Offenburg-Kehl 0781 - 47 2 - 0

Apotheken-Bereitschaftsdienst
16.10.2020 Burda, Kronenplatz 1, Offenburg, Tel. 0781-94848870 
17.10.2020 Zunsweier, Am Kirchberg 2, Offenburg, Tel. 0781-53456 
18.10.2020 Haaß, Schillerplatz, Zeller Str. 31, Offenburg, 
 Tel. 0781-93590 
19.10.2020 Marien, Hauptstr. 24, Gengenbach, Tel. 07803-5710 
20.10.2020 Löwen, Wilhelmstr. 9, Offenburg, Tel. 0781-36141 
21.10.2020 Stadt, Hauptstr. 43, Offenburg, Tel. 0781-9193590 
22.10.2020 Haaß, Ortenberger Str. 13, Tel. 0781-91933500

Gemeindeverwaltung Ortenberg
Zentrale                                                                       0781-9335-0
Bürgerbüro, Amtsblatt 0781-9335-11
Bürgerbüro, Renten 0781-9335-12
Steueramt 0781-9335-13
Gemeindekasse 0781-9335-14, 0781-9335-18
Rechnungsamt, Grundbucheinsichtsstelle 0781-9335-15
Hauptamt, Bauamt,Ordnungsamt 0781-9335-23
Standesamt, Hallenvermietung, Friedhofsverwaltung 0781-9335-24
Sekretariat 0781-9335-25
Telefax 0781-9335-40
E-Mail gemeindeverwaltung@ortenberg.de
Internet www.ortenberg.de
Förster: Peter Zink 0170-9002117
Stellvertr. Förster 0162-2535727
Jagdpächter, Florian Schüle 0170-4194605
Polizeiposten Gengenbach 07803/96620

Allgemeine Öffnungszeiten
Montag – Freitag 08:00 – 12:00 Uhr
Mittwoch  08:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 19:00 Uhr

Schule
Von-Berckholtz-Schule  0781 - 33 06 7 
Hausmeister  0160 - 97784294

Kindertagesstätte
Kindertagesstätte St. Elisabeth 0781 -  31 37 6

Kirche
Katholisches Pfarramt St. Bartholomäus     0781 - 32 17 3
Ev. Pfarramt Auferstehungsgemeinde      0781 - 31 10 9

Soziales
Dorfhelferinnenstation Einsatzleitung: 
Barbara Armbruster 07835 - 63 12 84
SoNO    siehe Vereinsmitteilungen

Abfallabfuhr 
Hotline für Abfallgebühren und 
Behälterbestellungen  0781/805-6000
Infotelefon 0781 - 80 59 60 0

Donnerstag, 22.10.2020 graue Tonne 
(s. auch Abfallkalender) 

Kork- und Batteriesammelstelle  Rathaus
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6.  Diese Allgemeinverfügung gilt bis auf Weiteres.  
  Diese Allgemeinverfügung gilt gemäß § 41 Abs. 4 Satz 4 

Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG) am Tag 
nach der ortsüblichen Bekanntmachung als bekanntge-
geben. Die Allgemeinverfügung mit der ausführlichen 
Begründung kann beim Bürgermeisteramt der Gemeinde 
Ortenberg, Dorfplatz 1, 77799 Ortenberg während der 
üblichen Öffnungszeiten eingesehen werden. 

  
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der Gemeinde 
Ortenberg, Dorfplatz 1, 77799 Ortenberg oder beim Land-
ratsamt Ortenaukreis, Badstraße 20, 77652 Offenburg 
erhoben werden. 
 Hinweise: 
Widerspruch und Anfechtungsklage gegen diese Allgemein-
verfügung haben gemäß § 28 Abs. 3 und § 16 Abs. 8 IfSG 
keine aufschiebende Wirkung. 
Verstöße gegen diese Allgemeinverfügung können mit einem 
Bußgeld geahndet werden. 
  

Begründung 
Nach § 28 Absatz 1 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes 
(IfSG) trifft die zuständige Behörde nach Ermessen die 
notwendigen Schutzmaßnahmen, wenn Kranke, Krankheits-
verdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider 
festgestellt werden oder es sich ergibt, dass ein Verstor-
bener krank, krankheitsverdächtig oder Ausscheider war, 
soweit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung 
übertragbarer Krankheiten erforderlich ist. 
Unter diesen Voraussetzungen kann die zuständige Behörde 
insbesondere Veranstaltungen oder sonstige Ansamm-
lungen einer größeren Anzahl von Menschen beschränken 
oder verbieten (§ 28 Abs. 1 Satz 1 IfSG, § 28 Absatz 1 Satz 2 
IfSG). 
Gemäß § 20 Absatz 1 der Corona-Verordnung des Landes 
Baden-Württemberg kann die zuständige Behörde weiter-
gehende Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen erlassen.  
Die Gemeinde Ortenberg ist als Ortspolizeibehörde gemäß § 
1 Absatz 6 Satz 1 IfSGZustV für Schutzmaßnahmen zur 
Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten auf 
der Grundlage von § 28 Abs. 1 Satz 1 und 2 IfSG zuständig. 
Mit dieser Verfügung soll verhindert werden, dass mit dem 
Coronavirus infizierte Personen auf den in Ziffer 1 und 2 
aufgeführten Feierlichkeiten auf eine große Anzahl von 
Personen treffen und diese der Gefahr einer Ansteckung 
aussetzen. Dadurch wird das weitere Ziel verfolgt, eine 
unkontrollierte Verbreitung des Virus zu verhindern. 
Bei der durch das Corona Virus SARS-Cov-2 ausgelösten 
Lungenerkrankung Covid-19 handelt es sich um eine über-
tragbare Krankheit gemäß § 2 Nr. 3 IfSG, da das Virus als 
Krankheitserreger gemäß § 2 Nr. 1 IfSG vorwiegend durch 
Tröpfcheninfektion von einem Menschen auf den anderen 
Menschen übertragen wird. 
Seit im Dezember 2019 erstmals in China Menschen von 
einer neuartigen Lungenkrankheit befallen wurden, breitet 
sich das Virus SARS-CoV-2 immer weiter aus. Dies betrifft 
derzeit in besonderem Maß den Ortenaukreis. 
Um das Gesundheitssystem mit unter Umständen drasti-
schen Folgen für Menschen mit schwerem Krankheitsver-
lauf nicht zu überlasten, muss die Ausbreitung des Virus 
eingedämmt und die Ausbreitung des Infektionsgeschehens 
soweit wie möglich verlangsamt werden. 
Das Gesundheitsamt des Landratsamtes Ortenaukreis 
empfahl aufgrund der Anzahl der aktuell im Ortenaukreis 
infizierten Personen der Gemeinde Ortenberg den Erlass 
weitergehender Maßnahmen. 

Unter Feiern ist eine Veranstaltung zu verstehen, bei der 
eine infektionsrelevante Durchmischung der teilnehmenden 
Personen nicht auszuschließen ist. 
Vor dem Hintergrund des Infektionsverlaufes IN ORTEN-
BERG und unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßig-
keit wird abweichend von der Empfehlung des Sozialmini-
steriums die Teilnehmerzahl für private Feiern auf Privat-
grundstücken nicht begrenzt, wenn diese im Freien und 
damit nicht in geschlossenen Räumen – wie z.B. in 
Wohnungen, Garagen, Keller, Schuppen und Schöpfe, Zelte 
– stattfinden und ausreichend Fläche zur Einhaltung der 
Sicherheitsabstände vorhanden ist. Im Gegensatz zur fest 
definierten zulässigen Teilnehmerzahl von 50 Personen in 
öffentlichen anmietbaren Räumen oder 25 innerhalb der 
Gebäude wird hier die maximale Teilnehmerzahl durch die 
nutzbare Fläche definiert. Diese Regelung ist ebenso 
geeignet und erforderlich, um das Ziel, nämlich die Virus-
Ausbreitung einzudämmen, zu erreichen aber milder als 
eine feste, von der Fläche unabhängig festgelegte maximal 
zulässige Personenzahl.  
Nach Bewertung der aktuellen Lage durch die Gemeinde 
Ortenberg für außergewöhnliche Ereignisse macht diese als 
zuständige Behörde von dem eingeräumten Ermessen 
Gebrauch und hat gemäß der Tenorierung entschieden. 
Die o.g. Maßnahmen zur Beschränkung der Teilnehmerzahl 
bei privaten Feiern sind verhältnismäßig. Es wird zwar das 
Grundrecht auf allgemeine Handlungsfreiheit aus Art. 2 Abs. 
1 GG der privaten Personen und ggf. auch das Recht am 
eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb aus Art. 14 
GG der Veranstalter von privaten Feiern eingeschränkt. 
Jedoch verfolgt die Einschränkung das legitime Ziel der 
Eindämmung der Neuinfektionen und damit die öffentliche 
Gesundheit sowie die körperliche Unversehrtheit dritter 
Personen. Die Erforderlichkeit liegt vor, da kein milderes 
Mittel zur Zweckerreichung in Frage kommt oder mildere 
Mittel zur Zweckerreichung nicht gleich geeignet sind. 
Insbesondere höhere Teilnehmerzahlen wären zwar denk-
bare mildere Maßnahme, aber ersichtlich nicht gleich effektiv 
wie eine strengere Begrenzung. Auch steht hier der Verwal-
tung ein Einschätzungs- und Beurteilungsspielraum im 
Rahmen der Ermessensausübung zu. 
Im Rahmen der Angemessenheit der Maßnahmen ist 
ausschlaggebend, dass die allgemeine Handlungsfreiheit 
aus Art. 2 Abs. 1 GG der privaten Personen und ggf. auch 
das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebe-
trieb aus Art. 14 GG der Veranstalter von privaten Feiern in 
der Abwägung der gefährdeten Schutzgüter der öffentlichen 
Gesundheit bzw. der konkurrierenden Grundrechte Dritter 
auf körperliche Unversehrtheit und Leben zurückstehen 
müssen. Private Feiern und daraus generierte gewerbliche 
Einnahmen sind zwar gewichtige Interessen, aber kein 
unverzichtbares Interesse der betroffenen Personen. Die 
körperliche Unversehrtheit und Leben anderer Personen 
sind demgegenüber Rechtsgüter, deren Schutz mit die 
größten Anstrengungen und auch Einschränkungen konkur-
rierender Grundrechte rechtfertigt. 
Zudem werden die privaten Feiern nicht vollständig unter-
sagt, sondern vielmehr maßvoll beschränkt. 
Auch haben sich bei größeren Zusammenkünften in 
geschlossenen Räumen die in der CoronaVO aufgelisteten 
Maßnahmen als nicht ausreichend geeignet dargestellt. Auf 
die Hochzeitsfeier in Lahr am 25.09.2020 mit über 200 Teil-
nehmenden und zahlreichen im Anschluss mit Covid19 infi-
zierten Personen wird verwiesen. Abschließend sind auch 
die möglichen Folgen derartiger Feiern für die Allgemeinheit 
(u.a. derzeit Schließungen von mehreren Schulklassen an 
unterschiedlichen Schulen im Ortenaukreis) in die Abwä-
gung einzustellen. 
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Die Maßnahme gilt bis auf Weiteres. Während der Laufzeit 
der Verfügung wird in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt 
fortlaufend geprüft, ob die vom Land definierte 7-Tages-
Inzidenz von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern/
innen weiterhin überschritten ist. Wird der Wert der 7-Tages-
Inzidenz mindestens 7 Tage lang unterschritten, so wird die 
Verfügung in Absprache mit dem Gesundheitsamt aufge-
hoben. 
Die Androhung unmittelbaren Zwangs nach Ziffer 4 dieser 
Verfügung ist zur Durchsetzung der Ziele der Verfügung 
geboten und notwendig. Ein milderes, gleich geeignetes 
Mittel ist nicht ersichtlich. Insbesondere ist ein Zwangsgeld 
nicht gleich geeignet, da eine unmittelbare Durchsetzung 
der Verfügung mit unmittelbaren Zwang zur Erreichung der 
infektionsschützenden Ziele erforderlich ist. Ein Zwangs-
geld ist hier nicht ausreichend effektiv genug. 
Diese Allgemeinverfügung wird am 16. Oktober 2020 durch 
ortsübliche Bekanntgabe bekanntgemacht und wirkt ab 
diesem Zeitpunkt (§ 41 Satz 4 LVwVfG). 
Ortenberg, 16. Oktober 2020 
  
Markus Vollmer 
Bürgermeister 
 

Einladung zur Jugendwerkstatt  
„Neue Mitte Ortenberg“ 

Liebe Ortenberger Kinder und Jugendliche! 
Seit Monaten arbeiten Leute aus Ortenberg in einer 
Lenkungsgruppe daran, Ideen zu finden, wie das Gelände 
zwischen Rathaus und Kirche neu entwickelt werden soll. 
Viele von Euch haben über das Online-Beteiligungs-Padlet 
über den Sommer  schon Ideen und Anregungen einge-
bracht. Über die rege Beteiligung haben wir uns sehr gefreut. 
Auch, dass außergewöhnlich viele Jugendliche und auch 
Kinder an der Bürgerwerkstatt Ende September mitgewirkt 
haben, war ganz toll! 
Nun wollen wir in einem zusätzlichen Angebot Eure einge-
brachten Vorschläge in einer „Jugendwerkstatt“ mit Euch 
diskutieren und auch vertiefen. Wir laden Euch daher herz-
lich ein. Diese findet statt am 

  
Freitag, 30. Oktober 2020, 15 bis 17 Uhr an der Sporthalle 

in Ortenberg! 
  

Eingeladen sind alle interessierten Ortenberger im Alter 
zwischen 10 und 22! 
Sofern es die Witterung zulässt wird die Veranstaltung im 
Freien stattfinden, also bitte entsprechende Kleidung – und 
auch einen Mund-Nasen-Schutz mitbringen! 

Wenn Ihr noch minderjährig seid, klärt mit Euren Eltern ab, 
ob Ihr daran teilnehmen könnt. 

Wir freuen uns auf Euch! 
Die Mitglieder der Lenkungsgruppe 
 

Sie haben Tannenbäume auf Ihrem 
Grundstück und wollen sie entfernen?

Dann bieten wir Ihrem Baum eine außergewöhnliche Karri-
erechance: Er kann es zum Weihnachtsbaum bringen, der 
an einem der üblichen Standorte im öffentlichen Raum in 
Ortenberg aufgestellt wird. 
Sollten Sie ohnehin planen einen Tannenbaum auf Ihrem 
Grundstück zu entfernen, bieten wir Ihnen an, diese Arbeiten 
kostenlos vorzunehmen und den Baum dann für die 
genannten Zwecke zu übernehmen. 
Falls Sie von diesem Angebot Gebrauch machen möchten, 
bitten wir um Rückmeldung unter Tel. 0170-5602654 bis 
Dienstag, 20.10.2020.

Die Gemeindeverwaltung

Mitteilungen 
Landratsamt Ortenaukreis

Das Landratsamt Ortenaukreis, Amt für Landwirtschaft 
verschiebt per Allgemeinverfügung den Verbotszeitraum 
gemäß § 6 Abs. 8 Nr.  2 der Düngeverordnung vom 26. Mai 
2017 (BGBl. I S. 1305, geändert durch Artikel 1 der Verord-
nung vom 28. April 2020, BGBl. I S. 846) zur Aufbringung 
von Düngemitteln mit wesentlichem Gehalt an Stickstoff 
auf Grünland und Dauergrünland  
Der Verbotszeitraum gemäß § 6 Abs. 8 Nr.  2der DüV, wonach 
Düngemittel mit wesentlichem Gehalt an Stickstoff (über 
1,5 % in der Trockenmasse) auf Grünland und Dauergrün-
land in der Zeit vom 1.  November bis zum Ablauf des 31.  
Januars nicht ausgebracht werden dürfen, wird wie bereits 
in 2019 per Allgemeinverfügung auf den Zeitraum vom 15. 
November 2020 bis 14. Februar 2021 verschoben. Diese 
Verschiebung wird gemäß § 6 Abs. 10 DüV ausdrücklich nur 
für Grünland- und Dauergrünlandflächen im gesamten 
Ortenaukreis erteilt, sie gilt nicht für Ackerland mit mehrjäh-
rigem Feldfutterbau. 
Ausgenommen davon sind alle Flächen innerhalb der 
sogenannten roten Gebiete (Nitratgebiete nach § 13 DüV) 
gemäß Anlage zu § 2 Nr. 1 VODüVGebiete. Dies sind alle 
Flächen der Gemeinden Friesenheim, Hohberg, Kappel-
Grafenhausen, Kippenheim, Lahr, Meißenheim, Neuried, 
Rust und Schwanau. 
Sie gilt außerdem nicht für Problem- und Sanierungsge-
biete von Wasserschutzgebieten. Diese Gebiete sind eben-
falls ausdrücklich ausgenommen. 
  

10 Jahre Donnerstags in der Ortenau – Genuss mit allen 
Sinnen 
Der „Donnerstag in der Ortenau“ ist ein beliebter Event-Tag 
im Kreisgebiet, der in diesem Jahr zehntes Jubiläum feiert! 
Die vielfältigen Veranstaltungen laden dazu ein, die kulina-
rischen und kulturellen Besonderheiten der Region zu 
entdecken. Bitte haben Sie Verständnis, dass aufgrund der 
aktuellen Situation im Rahmen der Corona-Pandemie, einige 
Veranstaltungen nur unter bestimmten Auflagen stattfinden 
können. Nähere Informationen zu möglichen Auflagen 
erfahren Sie direkt beim jeweiligen Veranstalter. 

Am 29. Oktober findet folgende Veranstaltungen statt:  
Zell am Harmersbach: Naturerlebnis: Alpaka-Trekking-
Tour mit Lagerfeuer 
Brechen sie zusammen mit den Alpakas und Lamas von 
rebland-alpakas zu einer gemütlichen Wanderung auf. 



6

Unterwegs lassen wir uns ein „Schmankerl“ am Lagerfeuer 
schmecken. Insgesamt ca. drei Stunden. Treffpunkt: 14 Uhr, 
rebland-alpakas Hippersbach 5, 77736 Unterharmersbach. 
Die Kosten betragen 35 Euro, Ermäßigung für Kinder, bis 5 
Jahre frei. Infos und Voranmeldung bis zu 2 Tage vor der 
Veranstaltung unter 07837 277 oder Tourist-info@oberhar-
mersbach.net, max. 10 Teilnehmer.   

Hausach:Unterwegs mit der Henkersfrau Antonia Seidel 
Amüsante Henkerstour durchs Hausacher Städtle mit 
anschließendem Henkersmahl. 
Treffpunkt: 18 Uhr, Brunnen vor der kath. Kirche in Hausach, 
Stadtmitte. Die Kosten betragen 16 Euro. Infos und Voran-
meldung unter 07831 7975 oder tourist-info@hausach.de, 
max. 25 Teilnehmer.  

Wöchentlich wiederkehrende Veranstaltungen:  
Lautenbach: Vesperwanderung auf dem Lautenbacher 
Hexensteig 
Mit einer 15 km langen Tour durch das Wanderparadies 
Lautenbach können Sie den neuen Hexensteig mit Hexen-
häuschen erkunden und an vier Stationen ein typisches 
Schwarzwälder Vesper mit süßem Finale inklusive Getränke 
genießen. Treffpunkt: 8.30 Uhr (bis 17.30 Uhr), Gasthof „Zum 
Kreuz“, Hauptstraße 66, 77794 Lautenbach. Die Kosten 
betragen 45 Euro. Infos und Voranmeldung bei der Renchtal 
Tourismus GmbH unter info@renchtal-tourismus.de oder 
07802 82600; max. 20 Teilnehmer.  

Oberkirch: Oberkircher Weinwanderung „Von der Höll ins 
Paradies“ 
Genießen Sie entlang der sieben Kilometer langen Wander-
strecke über die Burgruine Schauenburg ein 5-Gänge-Menü 
mit korrespondierenden Weinen. Treffpunkt: 11Uhr (bis 
17.30 Uhr), Weinhaus Renner, Bachanlage 2, 77704. Die 
Kosten betragen 53 Euro. Infos und Voranmeldung bei der 
Renchtal Tourismus GmbH unter info@renchtal-tourismus.
de oder 07802 82600, max. 30 Teilnehmer.  

Gengenbach: Offene Weinprobe 
Erleben Sie Weine mit Herz und Hand! Treffpunkt: 16.30 Uhr, 
Am Winzerkeller 2, 77723 Gengenbach. Die Kosten betragen 
7 Euro. Infos und Voranmeldung bis zum Vortag der Veran-
staltung unter 0780 396580 oder info@weinmanufaktur-
gengenbach.de, max. 10 Teilnehmer.  
  

Tunnel in Oberkirch wegen Wartungs- und Reinigungsar-
beiten gesperrt  
Wegen Wartungs- und Reinigungsarbeiten wird der Ober-
kirchtunnel für vier Tage von Montag bis Donnerstag, 19. bis 
22. Oktober, ab 8 Uhr voll gesperrt. Der Tunnel jeweils wieder 
um 17 Uhr für den Verkehr freigegeben. Die Umleitung 
erfolgt über die innere Umfahrung Oberkirch. 
Wie das Straßenbauamt im Landratsamt Ortenaukreis 
mitteilt, dienen die Arbeiten dem Erhalt der Verkehrssicher-
heit. Das Straßenbauamt bittet die Verkehrsteilnehmer um 
Verständnis dafür, dass die zwei Mal jährlich notwendigen 
Arbeiten anders als bei den drei weiteren Tunneln im Land-
kreis angesichts des Wohnumfelds und des notwendigen 
Tageslichts nicht nachts durchgeführt werden können. 
  
Der komplette Text der Allgemeinverfügung inklusive 
Begründung kann auf der Homepage des Landratsamtes 
abgerufen werden. 

Agentur für Arbeit

Die Agentur für Arbeit Offenburg informiert: 
Neues Angebot zur Berufsorientierung –  
Junior-Ingenieur-Akademie für Mädels und Jungs  
Neu in diesem Schuljahr gibt es die Junior Ingenieur-
Akademie für Mädels und Jungs (JIA) zur beruflichen Orien-
tierung. Die JIA richtet sich an Schülerinnen und Schüler der 
Klassenstufen 8 und 9 von Realschulen und Gymnasien, die 
sich einen Eindruck von der Arbeitswelt von Fachkräften 
und Ingenieuren verschaffen möchten.  
Aufgrund der Pandemie ist es kaum möglich, die Ausbil-
dungs- und Studienangebote direkt vor Ort kennenzulernen. 
Daher wird die berufliche Orientierung überwiegend im digi-
talen Format angeboten, mit virtuellen Rundgängen und 
Online Projekten. In Live-Chats findet ein Austausch mit 
Azubis statt, bei denen sich die Schülerinnen und Schüler 
auch mit praktischen Aufgabenstellungen ausprobieren 
können. 
Unternehmen aus der Ortenau und die Hochschule Offen-
burg bieten Einblicke in ihr Ausbildungs- bzw. Studienan-
gebot. Den Teilnehmenden werden Wege aufgezeigt, wie sie 
anhand ihrer Motivation und der eigenen Stärken den 
passenden Beruf für sich finden können. 
Dieses Berufsorientierungsprojekt der Arbeitsagentur Offen-
burg in Kooperation mit Südwestmetall findet während des 
Schuljahres einmal wöchentlich am Nachmittag statt und ist 
ortsunabhängig. Lediglich ein Endgerät und eine Internet-
verbindung werden benötigt. Die Teilnahme ist kostenfrei. 
Weitere Informationen und Anmeldung bei BBQ Bildung und 
Berufliche Qualifizierung gGmbH Heidi Hornickel, Telefon 
0781 125500-72, 
E-Mail: hornickel.heidi@biwe-bbq.de 
  
  

Forstbetrieb mittleres Kinzigtal 

Brennholzkauf im Staatswald bei ForstBW jetzt über das 
Internet 
Der wertvolle Brennstoff Holz für Ofen und Kamin kann nun 
im Staatswald online über www.forstbw.de bestellt werden.  
Durch die Eingabe des jeweiligen Forstbezirks und das für 
Sie als Käufer in Frage kommende Forstrevier erhalten Sie 
auf einen Blick alle Informationen zu den angebotenen Holz-
arten und Preisen. Die Abgrenzungen der Forstbezirke und 
Forstreviere können einer interaktiven Landkarte auf der 
Homepage von ForstBW (www.forstbw.de) entnommen 
werden. Auch finden Sie dort die Kontaktdaten des zustän-
digen Revierleiters. 

Im Staatswald können Sie Brennholz lang erwerben. 
Stehende Flächenlose werden künftig nicht mehr ange-
boten. 

Das Holz wird polterweise an PKW-befahrbaren Waldwegen 
gelagert und in haushaltsüblichen Mengen bereitgestellt. 
Der Bestellzeitraum für diesen Winter endet am 31.12.2020. 
Danach kann erst wieder ab dem 01.04.2021 bestellt werden.   
Selbstverständlich können Sie auch weiterhin wie bisher Ihr 
Brennholz schriftlich über ein Bestellformular bestellen. 
Dieses erhalten Sie bei Ihrem zuständigen Revierleiter oder 
dem Forstbezirk Mittleres Rheintal, Leutkirchstraße 32, 
77723 Gengenbach (Tel. 07803/9254903, E-Mail: franz-josef.
halter@forstbw.de). Telefonische Bestellungen können leider 
nicht mehr bearbeitet werden. 
Gerne steht Ihnen Ihr Revierleiter für Rückfragen oder Hilfe-
stellung bei der Interneteingabe zur Verfügung. 
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Links:  
Brennholz online bestellen:
https://www.forstbw.de/produkte-angebote/holz/bhf/   
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website:
www.forstbw.de   
  
Über ForstBW 
Die Anstalt öffentlichen Rechts Forst Baden-Württemberg 
(ForstBW) arbeitet seit dem 01.01.2020 als eigenständiges 
Unternehmen. ForstBW trägt die Verantwortung für die 
Bewirtschaftung von über 320.000 ha Staatswald - das 
entspricht einem Viertel der Waldfläche Baden-Württem-
bergs- und ist damit der größte Forstbetrieb des Landes. 
ForstBW setzt sich zum Ziel ökologisch vorbildlich, sozial 
ausgewogen und ökonomisch erfolgreich zu arbeiten. Im 
Sinne des Waldes und der Menschen bildet das Prinzip der 
Nachhaltigkeit die Grundlage unserer Tätigkeit. Dazu tragen 
landesweit ca. 1.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei.  
  
  

 
Deutsche Rentenversicherung 

Dritter Teil zur Serie der Grundrente: 
Die Berechnung des Zuschlags 
(DRV BW) Bei der Grundrente handelt es sich um einen 
Zuschlag, der über Rentenpunkte berechnet und gemeinsam 
mit der Rente ausgezahlt wird. Damit der Zuschlag ermittelt 
werden kann, muss die Deutsche Rentenversicherung (DRV) 
die Versicherungskonten aller Rentner und Rentenantrag-
steller durchsehen. Dabei gehen in die Berechnung alle 
Monate im Versicherungsleben ein, die durch Pflichtbei-
träge, Kindererziehung, Pflegezeiten oder Krankheit bezie-
hungsweise Reha mindestens 30 Prozent des Durch-
schnittsverdienstes aller Versicherten im jeweiligen Jahr 
erreichen. 

Aus diesen sogenannten Grundrenten-Bewertungszeiten 
wird dann ein monatlicher Durchschnitt gebildet. Wenn 
dieser Durchschnitt zwischen 30 und 80 Prozent liegt, dann 
wird der ermittelte Wert verdoppelt. Anschließend erfolgt 
eine Begrenzung auf 80 Prozent, sofern mindestens 35 
Jahre an Grundrentenzeiten vorhanden sind. Wenn die indi-
viduellen Grundrentenzeiten zwischen 33 und 35 Jahren 
liegen, dann wird die Begrenzung zwischen 40 und 80 
Prozent gestaffelt. Der Aufschlag wird anschließend zur 
Stärkung des Versicherungsprinzips noch pauschal um 12,5 
Prozent gemindert. 

Den so ermittelten Zwischenwert multipliziert man nun mit 
der Anzahl an Grundrenten-Bewertungszeiten (maximal 420 
Monate), so dass sich die zusätzlichen Rentenpunkte 
ergeben. Der W
ert eines solchen Punktes beträgt aktuell 34,19 Euro. 
Beratungen zu einem individuellen Grundrentenanspruch 
können derzeit noch nicht in den Regionalzentren und 
Außenstellen der DRV Baden-Württemberg stattfinden. Die 
DRV informiert rechtzeitig, ab wann dies möglich sein wird. 
Um dem großen Informationsbedarf seitens der Rentne-
rinnen und Rentner gerecht zu werden, hat die DRV im 
Internet eine spezielle Themenseite mit allen Meldungen, 
häufigen Fragen und konkreten Beispielen rund um die 
Grundrente unter http://www.deutsche-rentenversicherung.
de/grundrente veröffentlicht.  
  
 

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Wohnungsbau 

Wirtschaftsministerium fördert weitere städtebauliche 
Vorhaben im Investitionspakt Soziale Integration im Quartier 
Ministerin Hoffmeister-Kraut: „Die öffentliche soziale Infra-
struktur leistet als Ort der Integration und des sozialen 
Zusammenhalts einen wichtigen Beitrag zur Qualität eines 
Quartiers“    
Mit weiteren rund 2,7 Millionen Euro Bundes- und Landes-
mitteln fördert das Wirtschaftsministerium im Rahmen des 
Investitionspakts Soziale Integration im Quartier die Sanie-
rung oder Erweiterung von 14 öffentlichen Einrichtungen 
wie Bildungseinrichtungen, Kindertagesstätten, Bürger-
häuser und Stadtteilzentren. „Der Investitionspakt als 
Sonderprogramm der Städtebauförderung ist in Baden-
Württemberg überaus erfolgreich und wird von den 
Kommunen sehr geschätzt. Denn die öffentliche soziale 
Infrastruktur leistet als Ort der Integration und des sozialen 
Zusammenhalts einen wichtigen Beitrag zur Qualität eines 
Quartiers“, so Wirtschafts- und Wohnungsbauministerin Dr. 
Hoffmeister-Kraut heute (9. Oktober). 
Unter den 14 Vorhaben, die nun weitere Finanzhilfen 
erhalten, sind beispielsweise der Neubau eines Jugend- und 
Stadtteilzentrums in Tübingen, die Sanierung und Erweite-
rung einer Kindertagesstätte in Kornwestheim sowie der 
Umbau einer ehemaligen Schule zum Bürgerzentrum in 
Kirchardt. Die Einrichtungen liegen in städtebaulichen 
Erneuerungsgebieten, die in das Städtebauförderungspro-
gramm aufgenommen sind oder dienen diesen Gebieten. 
Im Rahmen der Städtebauförderung hat der Investitionspakt 
Soziale Integration im Quartier das Ziel, kommunale Gemein-
bedarfs- und Folgeeinrichtungen der unmittelbaren oder 
mittelbaren öffentlichen sozialen Infrastruktur umfassend so 
zu qualifizieren, dass sie zu Orten der Integration und des 
sozialen Zusammenhalts im Quartier werden. 
Der vom Bund im Jahr 2017 aufgelegte Investitionspakt 
Soziale Integration im Quartier befindet sich 2020 im letzten 
Durchführungsjahr. „Ich bedaure es sehr, dass der Bund den 
Investitionspakt Soziale Integration im Quartier nicht fort-
setzt. Denn er hat sich bewährt und die Förderlandschaft 
der Städtebauförderung sehr gut ergänzt“, so die Ministerin. 
„Umso mehr freue ich mich darüber, dass es uns möglich 
ist, die Städte und Gemeinden nochmals mit einer beacht-
lichen Fördersumme zu unterstützen.“ 
Insgesamt wurden seit 2017 nun 153 Vorhaben in 130 
Kommunen mit einer Finanzhilfe in Höhe von rund 125,6 
Millionen Euro aus Mitteln des Bundes und des Landes 
gefördert. 
  
 

Kindergarten, Schule 
und Weiterbildung

AWO-Elternschule

Liebe Eltern und Erziehende, 
Ich hoffe Sie kommen gesund und gut durch diese schwie-
rige Zeit. 
Das aktuelle Jahresprogramm ist erschienen 
Leider können wir wegen der derzeitigen Coronapandemie 
nicht einschätzen ob und welche Veranstaltungen durchge-
führt werden können. 
Sollte eine Veranstaltung zustande kommen, kann dies 
natürlich nur unter Einhaltung der aktuellen Coronarege-
lungen und Hygieneregeln sein. 
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Ich muss Sie an dieser Stelle auch darauf hinweisen, daß 
dennoch ein Infektionsrisiko nicht gänzlich ausgeschlossen 
werden kann. 
Nun hoffen wir das Beste! 
Aktuelle Informationen über die Veranstaltungen finden 
Sie auf unsrer Webseite  
www.awo-elternschule-ortenau.de 
mit freundlichen Grüßen
Silvia Fähndrich 
Leiterin Elternschule 
  
AWO Elternschule Ortenau 
Ziegelbrunnenstr.28, 77933 Lahr 
Tel. : 0175/ 808 16 12 

Mail: elternschule@awo-ortenau.de 
http://www.awo-elternschule-Ortenau.de 
  
 

Bildungszentrum Offenburg 

Wir entscheiden, wie wir die Welt sehen 
Workshop zur Wertschätzenden Kommunikation für Teil-
nehmende mit Grundkenntnissen 
Die Wertschätzende Kommunikation bietet einen Weg der 
Persönlichkeitsentwicklung hin zu einer umfassend einfühl-
samen, emphatischen Haltung – sich selbst und anderen 
gegenüber. Unter dem Stichwort „Gewaltfreie Kommunika-
tion“ ist dieses Konzept von Marshall Rosenberg bekannt 
geworden. 
Wer bereits Grundkenntnisse in Gewaltfreier Kommunika-
tion hat, ist eingeladen zu einem vierteiligen Workshop im 
Bildungszentrum Offenburg, bei dem die Haltung und die 
Methode weiter eingeübt werden. 
Referentinnen: Sabine Zink und Carola Vogt 
Vier Termine dienstags, 27. Oktober/ 10./24. November/ 8. 
Dezember, jeweils 19 – 21 Uhr; Kosten: 40 Euro 
Anmeldung bis 20. Oktober  und Informationen: Bildungs-
zentrum Offenburg, Kath. Zentrum St. Fidelis, Straßburger 
Str. 39, 77652 Offenburg, 0781 9250-40; www.bildungszen-
trum-offenburg.de 
  
Mit freundlichen Grüßen 
 

Vereine und Organisationen

Feuerwehr Ortenberg
www.ffw-ortenberg.de

Probe 
Montag, 19.10.2020, 19:30 Uhr –Gruppe B- 
Donnerstag, 22.10.2020, 19:00 Uhr –Jugendfeuerwehr- 
 

Soziales Netzwerk Ortenberg e.V.
www.sono-ortenberg.de

Wohngemeinschaft Storchennest  - ein Zimmer frei 
Pflege- und betreuungsbedürftige Interessierte zum Bezug 
eines Zimmers mit barrierefreien Bad in der Wohngruppe 
„Storchennest“ im Seniorenzentrum Sternenmatt in Orten-
berg melden sich bitte unter Telefon 0781 / 970 633 00 

(Geschäftsstelle, Anrufbeantworter, Ihr Anliegen wird weiter-
geleitet; Frau Rieder als direkte Ansprechperson ist noch 
krankheitsbedingt verhindert). 
Derzeit ist ein Zimmer noch nicht vergeben. 
Bei (langfristigem) Interesse beraten wir Sie gerne und 
schreiben Sie, wenn Sie dies möchten, auf eine Warteliste. 
Wir informieren Sie dann stets kurzfristig, wenn ein Zimmer 
frei ist. 
Projekt Nachbarschaftshilfe / ambulante Dienste  
Bei Interesse schreiben Sie eine Email an: ambulante-
dienste@sono-ortenberg.de oder rufen unter 0781/97 05 89 
88 an (Krankenvertretung von Frau Rieder). 
 
Weitere Kontaktmöglichkeiten:  
Homepage www.sono-ortenberg.de ; 
Email- Adresse: info@sono-ortenberg.de (wird an den 
Vorstand weitergeleitet); 
Tel. Nr. der Geschäftsstelle: 97 06 33 00 (in der Regel Anruf-
beantworter; bitte teilen Sie Ihr Anliegen mit, wir rufen 
zurück) 
Sprechzeiten Di und Do, jeweils von 10-13 Uhr (Doris 
Schlichte) im Untergeschoss des Rathauses hier befindet 
sich neben dem Büro auch ein Briefkasten. 
Postalisch erreichbar: SoNO e.V., Untere Matt 5, 77799 
Ortenberg 
 

Sportverein Ortenberg
www.svortenberg.de

Dritter Sieg in Serie 
Nach zwei spielfreien Wochen war die Vorfreude vor dem 
Spiel gegen die Gäste aus Langenwinkel groß. Allen war 
klar, dass das Spiel gegen das Schlusslicht keinesfalls auf 
die leichte Schulter genommen werden kann. Man wollte 
das Spiel dominieren und durch ein aggressives Pressing 
den Gegner zu Fehlern zwingen. Dies konnte jedoch nicht 
auf den Platz gebracht werden. Trotz großer spielerischer 
Überlegenheit agierte man zu Beginn überwiegend mit 
langen Bällen auf die Flügelspieler Sälinger und Scheewe. 
Langenwinkel II agierte hauptsächlich mit hohen Bällen auf 
den stark aufspielenden Preguza, der die erste Möglichkeit 
der Gäste nutzen konnte. 
Der SVO konnte direkt im Anschluss wieder ausgleichen. Ein 
starker Eckball von Armbruster wurde von Henn muster-
gültig und uneigennützig für den freistehenden Bastian 
Simon durchgelassen. Dieser ließ sich die Möglichkeit nicht 
nehmen. 
Der SVO hatte in der Folge viele hochkarätige Möglich-
keiten, jedoch konnte nur erneut Simon, freigespielt von 
Herp, die Chance nutzen, um das 2:1 für die Ortenberger zu 
erzielen. 
In der Halbzeitpause nahm man sich vor, die Führung weiter 
auszubauen und nicht in Hektik zu verfallen. Durch das 2:2 
der Gäste, erneut durch Preguza, ging dieser Plan jedoch 
nicht auf. Stattdessen wurde das Spiel zerfahrener. Viele 
Diskussionen mit dem Unparteiischen und einige härtere 
Fouls seitens der Gäste führten zu großer Unruhe. Spiele-
risch war das sicherlich kein Glanztag der Ortenberger. Auch 
die zahlmäßige Überlegenheit nach dem Platzverweis eines 
Langenwinklers konnte lange nicht genutzt werden, um 
wieder in Führung zu gehen. 
Immer wieder tauchten Sälinger und Simon im gegnerischen 
16er auf, auch Armbruster versuchte es zwei Mal aus der 
Distanz. Erst Simon sorgte in der 87. Minute für Erleichte-
rung und Euphorie der zahlreich anwesenden Fans. Einen 
schönen Pass von Hussein Chahrour konnte der Match-
winner mustergültig und in bester Stoßstürmermanier im 
Gästekasten unterbringen. 
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„Das Spiel war sicherlich kein Augenschmaus. Am Ende 
sind wir dennoch froh, die drei Punkte gesichert zu haben. 
Jetzt heißt es, das Spiel abzuhaken und im kommenden 
Spiel gegen Welschensteinach fußballerisch wieder eine 
Schippe draufzulegen“ so Vorstand Falk. Das Spiel der 
zweiten Mannschaft fiel aus. 
  
Samstag, 17.10.2020 
14.30 Uhr, DJK Welschensteinach 2 – SV Ortenberg 2 
16.30 Uhr, DJK Welschensteinach – SV Ortenberg 
Dienstag, 20.10.2020 
19.30 Uhr, TuS Kinzigtal – SV Ortenberg 
Mittwoch, 21.10.2020 
19.30 Uhr, TuS Kinzigtal 2 – SV Ortenberg 2 
  
Spielpaarungen Jugend 
Freitag, 16.10.2020 
18.00 Uhr, E2, FV Rammersweier 2 – SG Ortenberg 2 
19.00 Uhr, E1, FV Rammersweier 1 – SG Ortenberg 1 
Samstag, 17.10.2020 
11.00 Uhr, D1, SG Elgersweier – SG Oppenau 
12.30 Uhr, D2, SG Elgersweier 2 – DJK Tiergarten-Haslach 
14.00 Uhr, B1, SG Schapbach – SG Zunsweier 
14.00 Uhr, C1, SG Elgersweier – Rastatter JFV 
15.45 Uhr, C2, SG Elgersweier 2 – SG Urloffen 
16.00 Uhr, B2, SG Zunsweier 2 – FV Waltersweier 
Dienstag, 20.10.2020 
19.00 Uhr, A, SG Reichenbach/Gengenbach – SG Ortenberg 

Dingeli-Spättle-Zunft Ortenberg e.V.
www.narrenzunft-ortenberg.de

Aufräumaktion im Vereinsheim am 17.10.2020
Morgen wollen wir ab 8:30 Uhr gemeinsam unsere Räum-
lichkeiten im Vereinsheim (Altes Rathaus) aufräumen, ausmi-
sten und sortieren.  
Über zahlreiche Helfer und Helferinnen würden wir uns sehr 
freuen.  
Gemeinsam packen wir es an.  
Euer Spättlerat  
 
Generalversammlung des Fördervereins am 4. November 
2020 
Die diesjährige Generalversammlung des Fördervereins der 
Dingeli-Spättle-Zunft e. V. findet am Mittwoch, 4.11.2020, 
um 19 Uhr im Vereinsheim der Dingeli-Spättle, Altes Rathaus, 
statt. 
Alle Mitglieder sind herzlich eingeladen. 
Tagesordnung:
1. Grußwort und Jahresbericht des 1. Vorsitzenden
2. Bericht der Kassiererin und Schriftführer-Bericht
3. Bericht Kassenprüfer und Entlastung der Kassiererin
4. Entlastung der Vorstandschaft
5. Neuwahlen der Vorstandschaft
6. Verschiedenes, Wünsche, Anträge

Anträge auf Ergänzung zur Tagesordnung können bis späte-
stens 30.10. an den 1. Vorsitzenden Axel Rösch eingereicht 
werden.

Bitte denkt beim Eintreten in das Vereinsheim an euren 
Mund-Nasen-Schutz. Im Anschluss an die Generalver-
sammlung findet eine Sitzung des Spättlerats statt.

Über eine rege Beteiligung freut sich die
Vorstandschaft des
Fördervereins der Dingeli Spättle Zunft e. V.
 

CDU Ortsverband

Nominierung des Bundestagskandidaten und  
Kreisparteitag der CDU Ortenau in Hohberg  
Am Donnerstag, dem 22. Oktober 2020, findet die Nominie-
rungsversammlung der CDU im Bundestagswahlkreis Offen-
burg für die Bundestagswahl 2021 in Hohberg-Nieder-
schopfheim statt. Dabei werden auch Vertreterinnen und 
Vertreter für die Versammlungen der Partei auf Landes- und 
Bezirksebene gewählt, die über die Aufstellung der Landes-
liste entscheiden. Im Anschluss wird ein Kreisparteitag der 
CDU Ortenau durchgeführt. Gewählt werden hier die Dele-
gierten der Partei für Bundes-, Landes- und Bezirkspartei-
tage. Aus diesen Delegierten kommen bereits die Vertrete-
rinnen und Vertreter der CDU Ortenau beim Bundesparteitag 
der CDU am 04. Dezember, bei dem ein neuer Vorsitzender 
der Partei bestimmt wird. 
Die Nominierungsversammlung beginnt um 18.30 Uhr in der 
Hohberghalle, der Kreisparteitag findet im Anschluss um ca. 
20.30 Uhr statt. 
Die Mitglieder des CDU-Ortsverbandes Ortenberg und inte-
ressierte Bürgerinnen und Bürger können sich zur Bildung 
von Fahrgemeinschaften bei Stefan Vollmer, Tel. 33017 oder 
0172 2909175, melden. 

 
Schwarzwaldverein Zell-Weierbach 

Nordic Walking beim Schwarzwaldverein
Der „Schwarzwaldverein Zell-Weierbach e.V.“ unternimmt 
am 17.10.2020 eine ca. 2stündige „Nordic-Walking-Tour“, 
Strecke: Ortenauer Weinschleife „Zeller Abtsberg Runde“ 
für Mitglieder und Nichtmitglieder im Zeller Wald und im 
Offenburger Rebland. Treffpunkt ist am oberen Parkplatz 
der Abtsberghalle in Offenburg – Zell-Weierbach, um 08:00 
Uhr. Eine Anmeldung ist wegen der Corona-Situation vorher 
zwingend erforderlich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Bitte 
Anmeldung und Anfragen an Franziska Wagner,Tel: 0781 
6393685 oder per e-mail: franziska.wagner.77654@web.de

Nordic Walking beim Schwarzwaldverein
Der „Schwarzwaldverein Zell-Weierbach e.V.“ unternimmt 
am 24.10.2020 eine ca. 2stündige „Nordic-Walking-Tour“, 
Freudentaler Eck“ für Mitglieder und Nichtmitglieder im 
Zeller Wald und im Offenburger Rebland. Treffpunkt ist beim 
Vereinsheim Walensteinhütte am Riedle-Waldparkplatz in 
Zell-Weierbach, um 08:00 Uhr. Eine Anmeldung ist beim 
Walking-Trainer wegen der Corona-Situation vorher zwin-
gend erforderlich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Bitte 
Anmeldung und Anfragen an den Walking-Trainer Andreas 
Brucksch, Mobil: 0157 56185817 oder per e-mail: andreas-
brucksch@swv-zell-weierbach.de

Wanderung „Südliche Baar-Querung“ (Absage)
Die vom „Schwarzwaldverein Zell-Weierbach e.V.“ am 
25.10.2020 geplante Wanderung „Südliche Baar-Querung“  
findet wegen der derzeitigen Corona-Pandemie nicht statt. 
Es ist beabsichtigt die Wanderung, wenn es die Situation 
zulässt, nachzuholen.

Euer Schwarzwaldverein im „Offenburger Rebland“.

Unser Motto: Mitglieder gewinnen, Zukunft im Schwarz-
waldverein Zell-Weierbach gestalten.
Neue und alte Freunde treffen! Mach mit, bleib fit!

Mehr: www.swv-zell-weierbach.de
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Neue Tagesmütter und Tagesväter gesucht!  

Sie haben Freude an der Betreuung von 
Kindern? 
Sie haben Interesse Kinder ein Stück auf 
ihrem Lebensweg zu begleiten und indivi-
duell zu fördern? 
Und können sich vorstellen Kinder in Ihrem 

eigenen, in deren familiären Umfeld oder in anderen geeig-
neten Räumen zu betreuen? 
  
Dann werden Sie doch Tagesmutter/ Tagesvater! Wir 
bereiten Sie in einer Qualifizierung auf diese selbstständige 
Tätigkeit vor und begleiten und beraten Sie auch gerne über 
die Qualifizierung hinaus in allen Fragen bezüglich der 
Kindertagespflege. 
Im November 2020 startet wieder ein neuer Qualifizie-
rungskurs zentral in Offenburg! 
Haben wir Ihr Interesse geweckt?  Dann setzen Sie sich 
gerne unverbindlich mit uns in Verbindung. 
Tagesmütterverein Offenburg e.V. 
Ansprechpartner: Elena Rösch, 
Leyla Riehle & Daniela Decker 
Adresse: Okenstraße 57, 77652 Offenburg
Telefon: 0781/9484731 
E-Mail: info@tagesmuetterverein-offenburg.de
Homepage: www.tagesmuetterverein-offenburg.de 

SKM-Gruppe Gengenbach
www.skm-ortenau.de
www.kath-vorderes-kinzigtal.de

SKM-Gruppe Gengenbach 
www.skm-ortenau.de 
www.kath-vorderes-kinzigtal.de 
Rechtliche Betreuung, das ist persönliche Vertretung und 
Hilfe bei kranken und pflegebedürftigen Menschen, bestellt 
durch das Amtsgericht. 
Freiwillig- und sozialengagierte Menschen sind im SKM-
Ortenau e.V. aktiv. Sie stehen kranken und pflegebedürftigen 
Menschen bei. 
Sie möchten mehr darüber erfahren? 
Fragen Sie an bei Herrn Heribert Frei, SKM Gengenbach, 
Tel. 07803/5868 und bei der Geschäftsstelle des SKM-
Ortenau e.V. in Offenburg unter Tel.: 0781/990993-12, Frau 
Ingrid Isen. 

Suche langfristig Pachtfläche
für Sonderkulturen. Telefon 01 60 / 6 36 15 30

Privat
Anzeigen

Ab42,95€/Monat

Jetzt bestellen!

07 81/504-55 55 leserservice@reiff.de www.mittelbadische.de
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 07 81 / 504 - 55 55

iPad-Kombi PLUS
Täglich digital

Gedruckte Wochenend-Ausgabe

Inklusive iPad 2019
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Pfarrgemeinde St. Bartholomäus Ortenberg

Gottesdienstordnung für die Zeit vom 17.10. bis 
25.10.2020 

  
Freitag, 16. Oktober - Hl. Hedwig 
19.30  Lagerfeuer Gottesdienst im Pfarrgarten Gengenbach 
 bei schlechtem Wetter in St. Marien 
  
Samstag, 17. Oktober - Hl. Ignatius von Antiochien 
11.00  Tauffeier, St. Marien Gengenbach 
 von Nora Bruder u. Jano Baptist Geist 
  
Sonntagvorabend, 17. Oktober - 29. Sonntag im Jahres-
kreis 
18.30  Eucharistiefeier, Hl. Dreifaltigkeit Ohlsbach 
18.30  Eucharistiefeier,  St. Bartholomäus Ortenberg 
 Bitte beachten Sie:  
  Der Gottesdienst wurde auf Sonntagvorabend 

vorverlegt 
18.30   Eucharistiefeier, St. Martin Gengenbach, mit neuen 

geistlichen Liedern 

Sonntag, 18. Oktober 
 8.30  Eucharistiefeier, St. Marien Gengenbach 
10.00   Eucharistiefeier mit feierlicher Erstkommunion, St. 

Georg Berghaupten 
10.30  Eucharistiefeier, St. Marien Gengenbach 
17.30   Dankandacht, St. Georg Berghaupten, der Kommuni-

onkinder 
  
Dienstag, 20. Oktober - Hl. Wendelin 
18.00  Rosenkranzgebet,  St. Bartholomäus Ortenberg 
18.30   Eucharistiefeier,  St. Bartholomäus Ortenberg 
 mit Gedenken an 
  gest. Jtg. Alfred Vollmer sen. u. verst. Ortenberger - 

Alfons Münchenbach - Josef, Klara u. Josefine Braun 
- Karl u. Theresia Bittel - Waltraud Rieth u. Hannelore 
Göbel - Otto, Mathilde u. Karoline Kiefer und alle 
deren Ang. 

Mittwoch, 21. Oktober - Hl. Ursula und Gefährtinnen 
8.00  Schülergottesdienst,  St. Bartholomäus Ortenberg,  
 für die 3. Klassen der Von-Berckholtz-Schule 
  
Freitag, 23. Oktober - Hl. Johannes von Capestrano 
19.00  GottesDienst, St. Georg Berghaupten, 
 Meditativer Wortgottesdienst 
  
Sonntagvorabend, 24. Oktober - 30. Sonntag im Jahres-
kreis - Sonntag der Weltmission, MISSIO-Kollekte 
18.30  Eucharistiefeier, Hl. Dreifaltigkeit Ohlsbach 
18.30  Eucharistiefeier, St. Martin Gengenbach 

Sonntag, 25. Oktober - Sonntag der Weltmission, MISSIO-
Kollekte 
 8.30  Wortgottesdienst, St. Marien Gengenbach 
 9.00  Eucharistiefeier, St. Georg Berghaupten 
10.30  Eucharistiefeier,  St. Bartholomäus Ortenberg 
10.30  Eucharistiefeier, St. Marien Gengenbach 
11.45  Tauffeier, St. Marien Gengenbach von Matteo Suhm 
  
Aus dem Leben der Kirchengemeinde 
Lagerfeuer im Pfarrgarten Gengenbach
Das Leben schlägt wieder voll zu, der Terminkalender ist 
trotz Corona wieder gefüllt? Die Familie, der Beruf und/oder 
mein Ehrenamt fordert mich und ich sehne mich nach neuer 
Kraft? Herzliche Einladung zu einem ermutigenden und neu-
entzündenden Gottesdienst, der mal draußen stattfindet: 
Am Lagerfeuer!
Mit Abstand kann man dort Taizélieder singen, Impulse 
hören, sich darüber austauschen und Stockbrot backen (ist 
vorbereitet). Herzliche Einladung, die Herzen am Feuer 
Gottes neu zu entzünden und sich gegenseitig am „Brennen“ 
zu halten – gerade in diesen schwierigen Zeiten.
Freitagabend, 16.10., 19:30h, danach offener Ausklang am 
Lagerfeuer. Bitte ein Stück Holz (Ast, Zweig) zum Verbrennen 
mitbringen. Gerne auch eine Sitzgelegenheit (Campingstuhl, 
Liegestuhl...) mitbringen. Bei schlechtem Wetter findet der 
Gottesdienst in der Kirche statt. In diesem Fall wird kein Ast 
benötigt.
Ihr Sundayslammer Michael Sester
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„GottesDienst“  
In der GottesDienst“ - Reihe gibt es immer von Herbst bis 
Ostern vier besondere meditative Abende in der Kirche St. 
Georg Berghaupten. Beginn ist jeweils um 19.00 Uhr. Im 
Spiel von Wort, Bild, Licht, Musik, Kerzenschein, Körperü-
bung,... laden wir Sie auf eine ganz persönliche Begegnung 
mit Gott, Mensch und sich selbst ein. Die GottesDienste 
stehen in jedem Jahr unter einem Jahresthema, das sich wie 
ein roter Faden durch die vier Gottesdienste zieht. In diesem 
Jahr steht er unter dem Motto „Jahreskreis“. Der erste 
Abend findet am 23. Oktober um 19.00 Uhr in der Pfarrkirche 
St. Georg in Berghaupten statt. 
  
Gedenkveranstaltung in Gengenbach
Am 22./23. Oktober 2020 ist es 80 Jahre her, dass die letzten 
Gengenbacher Bürger jüdischen Glaubens in das Konzen-
trationslager Gurs deportiert wurden. Das Datum ist eine 
Mahnung gegen das Vergessen genauso wie ein Aufruf, sich 
dafür einzusetzen, dass so etwas nie wieder geschieht. 
Deshalb hat das Marta-Schanzenbach-Gymnasium 
gemeinsam mit den beiden Kirchengemeinden Gengen-
bachs eine Gedenkveranstaltung geplant. Einzelheiten dazu 
entnehmen Sie bitte der Tagespresse.
  
Gewinne der Grußkartenaktion Patrozinium
Wir möchten darauf hinweisen, dass noch einige Gewinne 
zum Abholen im Pfarrbüro bereit liegen. Scheuen Sie sich 
nicht, den Gewinn abzuholen, auch wenn Sie kein Kirchen-
mitglied sind.
 
Kath. Kirchengemeinde Vorderes Kinzigtal St. Pirmin
Pfarrgemeinde St. Bartholomäus, Ortenberg, Offenbur-
gerstr. 13
Telefon: Nr. 0781/32173 FAX Nr. 0781/9483509
ortenberg@kathvk.de
www.kath-vorderes-kinzigtal.de
www.instagram.com/stpirmin
www.facebook.com/SEVorderesKinzigtal

Erwin Schmidt, Pfarrer – Tel. 07803/2274 
E-Mail: erwin.schmidt@kathvk.de
Kaplan P. Josef Mandy, Tel. 07803 / 966 96 21
E-Mail: josef.mandy@kathvk.de
Pfarrer Roland Rettenmaier, Kooperator, Tel. 0781/32173 
o. 07803/805932 – E-Mail: roland.rettenmaier@kathvk.de
Gemeindereferent Achim Schell, Tel. 07803/601227
E-Mail: achim.schell@kathvk.de
Pastoralreferentin Sonja Schelbert Tel. 07803/966 96 26
E-Mail: sonja.schelbert@kathvk.de
Gemeindereferentin Brigitte Stertz, Tel. 07803/966 96 22
E-Mail: brigitte.stertz@kathvk.de
Michael Sester, Pastoralassistent,  Tel. 07803/966 96 24
E-Mail: michael.sester@kathvk.de

Öffnungszeiten: Dienstag von 8.30 – 11.30 Uhr 
Donnerstag von 15.00 – 18.00 Uhr.
Montag, Mittwoch und Freitag ist das Pfarrbüro
geschlossen.

In dringenden seelsorgerlichen Notfällen: Rufnummer: 
0151 1006 4136

Ev.Pfarramt der Auferstehungsgemeinde

Freitag, 16.10.2020
16:00 Uhr Flötenkreis; Gemeindehaus, Hölderlinstr. 3  

Sonntag, 18.10.2020
10:00 Uhr Gottesdienst (Hartmann); Auferstehungskirche

Montag, 19.10.2020
15:00 Uhr  Seniorengymnastik; Gemeindehaus, Hölder-

linstr. 3  
  nach Absprache, Offenburger Kantorei  
      
Dienstag, 20.10.2020
nach Absprache, Offenburger KinderKantorei  
nach Absprache, Offenburger JugendKantorei  
19:00 Uhr  Ökumen. Dienstagsgebet für Frieden, Gerech-

tigkeit und Bewahrung der Schöpfung (Pfr. 
Schmid-Hornisch und Team); Auferstehungs-
kirche  

19:30 Uhr  Themenabend zu Glaubensfragen: „Seht, 
welch ein Mensch!“ – Wer war Jesus?, Bibelge-
spräch

   (Pfr. Schmid-Hornisch); Gemeindehaus, 
Hölderlinstr. 3  

Mittwoch, 21.10.2020
15:00 Uhr  Konfirmandenunterricht; Gemeindehaus, 

Hölderlinstr. 3  

Donnerstag, 22.10.2020
14:30 Uhr  Offener Seniorennachmittag: Diavortrag zu 

Westkanada mit Gottfried Zurbrügg; Gemein-
dehaus, Hölderlinstr. 3  

16:00 Uhr  bis 17:30 Uhr „Coole Kids“ – Jungschar für 9 
bis 13-Jährige; Gemeindehaus, Hölderlinstr. 3

Freitag, 23.10.2020
16:00 Uhr Flötenkreis; Gemeindehaus, Hölderlinstr. 3  

Samstag, 24.10.2020
10:00 Uhr  bis 12:00 Uhr „KönigsKinder“ – tanzen, singen, 

lachen mit Gott, für 6 bis 12-Jährige;
  Gemeindehaus, Hölderlinstr. 3  

Sonntag, 25.10.2020
10:00 Uhr Gottesdienst (Hartmann); Auferstehungskirche 
 
Hinweis zu den Gottesdiensten: 
Gottesdienste im Internet aus der Auferstehungskirche 
finden Sie zusätzlich jeden Sonntag unter www.auferste-
hung-og.de 

Ev. Pfarramt der Auferstehungsgemeinde 
Pfarrer Dirk Schmid-Hornisch 
Weingartenstraße 38 
77654 Offenburg 
Tel.: 0781 31109 
Fax: 0781 9481035 
E-Mail: auferstehungsgemeinde.offenburg@kbz.ekiba.de 
Homepage: www.auferstehung-og.de 
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GRABPFLEGE
zu Allerheiligen

HOPP Garten GmbH
Brücklesbünd 3a, 77654 Offenburg, www.hopp-garten.de, Tel. 0781 9489030

Mo. – Fr. von 8.00 – 18.00 Uhr und samstags von 8.00 – 14.00 Uhrsamstags von 8.00 – 14.00 Uhr

Dekoartikel, Pflanzen,

Kränze und Gestecke.

OSTBERG
– Moderne Grabmale –
77654 Offenburg
Friedenstraße 26
Telefon 07 81 / 3 75 51
Mo. – Fr. 8.00 – 12.00

14.00 – 18.00
Sa. 8.00 - 12.00

H. Keller |Haus- & Gartenservice

RUND UMS HAUS
• Hausmeisterservice
• Objektbetreuung
• Glas- u. Treppenhausreinigung
• Gehweg- u. Grundstücksreinigung
• Winterdienst

GARTEN & MEHR
• Gartengestaltung
• Landschaftspflege
• Rasen: Neuanlage und Pflege
• Baum- und Heckenschnitt
• Garten- und Grabpflege

77866 Rheinau
Mobil: 0171 /9 97 10 91

info@haus-garten-keller.de
www.haus-garten-keller.de
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Kontaktieren Sie uns:
Rendler Bau GmbH
Herr Wallasch 0781 / 924 58 - 37
Mail: b.wallasch@rendler-bau.de

Grundstücke gesucht!
Für zukünftige Objekte im Raum

OG / Ortenau sind wir immer
auf der Suche nach geeigneten
Grundstücken / Abrissgebäuden

für Mehrfamilienhäuser
(ab ca. 800 m² Grundstücksfläche)

_GRUNDSTÜCKE
GESUCHT!

Gerne auch größere Flächen

oder mit Abrissgebäuden

(07824) 65 97 266
ortenau@schwabenhaus.de

Keine Maklerprovision

Rufen Sie mich gerne an!
Tel. 0781 / 93 999700

Gutschein
für eine unverbindliche und
marktgerechte Bewertung

Ihrer Immobilie

Olivia
Brandenburger

Olivia Brandenburger

Jede Immobilie hat ihren
Wert. Wir wissen ihn zu

schätzen!

Immobilien

Nachhilfe Kl. 4 bis zum Abi
Mathe, Deutsch, Englisch – sehr preiswert.

(gewerblich) 0157 92347020

Unterricht &Kurse

Hausmeisterdienst
Parkplatzpflege
Landschaftspflege
Baumfällung
Objektbetreuung
Winterdienst
Rodung
Entrümpelung

Bühlerfeldstraße 20 · 77652 Offenburg
Tel. 07 81 / 9 26 78 11

Buckel weh? – www.R-ok.de

Ortenberger Str. 30
77654 Offenburg

Tel. 0781/9555-0
info@cas-end.de

Starten Sie sicher in den Herbst!
Spezialisiert auf Nissan-Fahrzeuge

➤ Reparaturen an
allen Fabrikaten

➤ Verkauf von Neu- und
Gebrauchtfahrzeugen

➤ Kostenloser Lichttest

Inhaber: Patrik End

2020

Jetzt im Schlaf entscheiden
Optimales Kissen stützt den Nacken

Anzeige

Kissen-Testaktion bis 14. November verlängert

Die hohe Akzeptanz der Testwochen ist Anlass unter erhöhten
Hygiene-Maßnahmen die laufende Service-Aktion zu verlängern.
Noch bis 14. November liegen bei Leitermann Schlafkultur,
Lange Straße 13-15 in Offenburg und Centrum am Markt in
Kehl, Nackenstützkissen bereit, die ausgeliehen werden können.

Am eigenen Leib können
Kunden jetzt wohltuenden
und kraftspendenden Schlaf
erfahren. Im Rahmen der Test-
Wochen macht das Kompetenz-
Zentrum Gesunder Schlaf bei
Leitermann Schlafkultur das
unverbindliche Angebot, den
Schlaf mit einem optimal
angepassten Nackenstützkissen

Zuvor wird jedoch dank wissenschaftlich fundierter Messung der
für Sie optimale Kissenbedarf ermittelt. Mit dem Nackenkissen
geht es dann nach Hause und in den erholsamen Schlaf.
Wenn nicht, kann das Kissen umgetauscht werden – falls Sie
das neue Kopfkissen nach der ersten Nacht überhaupt noch
wieder hergeben möchten.

auszuprobieren. Diese Spezial-Kissen fördern eine gesunde
Haltung im Schlaf, die den Nackenbereich nachhaltig entlastet.

Termin
vereinbaren!
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Mit rund 130 Mitarbeitern in drei
unterschiedlichen Fertigungsbereichen agieren
wir deutschlandweit. Zur Verstärkung unserer
Teams im Innenausbau und Mineralwerkstoffe
suchen wir jeweils einen:

INNENARCHITEKTEN
für den Bereich Innenausbau/Mineralwerkstoffe
(m/w/d)

VERTRIEBSMITARBEITER
im Außendienst für den Bereich Innenausbau
(m/w/d)

AUSZUBILDENDEN SCHREINER
für das Ausbildungsjahr 2021
Bereich Innenausbau (m/w/d)

Bewerben Sie sich jetzt!
Alle Informationen zu den ausgeschriebenen
Stellen sowie viele gute Gründe für eine
Bewerbung bei uns finden Sie unter:

www.moser.gmbh
Gewinner 2019

Mit rund 130 Mitarbeitern in drei
unterschiedlichen Fertigungsbereichen agieren
wir deutschlandweit. Zur Verstärkung unseres
Teams im Fensterbau suchen wir jeweils einen:

SCHREINER/GLASERMEISTER
für die Arbeitsvorbereitung Bereich Fensterbau
(m/w/d)

SCHREINER/GLASER
für die Produktion Bereich Fensterbau (m/w/d)

LKW-FAHRER
in Teilzeit mit Führerschein-Klasse CE (m/w/d)

Bewerben Sie sich jetzt!
Alle Informationen zu den ausgeschriebenen
Stellen sowie viele gute Gründe für eine
Bewerbung bei uns finden Sie unter:

www.moser.gmbh
Gewinner 2019

Stellenmarkt
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SEPA-Lastschriftmandat / Meine Bankverbindung:

IBAN Ihre Bankleitzahl Ihre Konto-Nr.

DM-BA I Print: MC0PJE // V6 (V6M) Digital: T10PSBEPSN

ED

Sie möchten Ihre Daten lieber nicht auf einer Postkarte senden? Verwenden Sie einen frankierten Briefumschlag oder unser Online-Formular unter
www.mittelbadische.de/vorteilscountdown.

Ich wünsche Rechnungsstellung an o.g. E-Mail-Adresse.

Bitte informieren Sie mich telefonisch und/oder per E-Mail über interessante Angebote und Serviceleistungen aus dem Print- und Onlinebereich
der Reiff-Gruppe. Wir geben Ihre Daten gruppenintern weiter und nutzen sie zur Abwicklung Ihrer Abos und für Eigenwerbung. Für Werbeanrufe nutzen wir
Callcenter. Informationen zur Datenweitergabe und Ihren Rechten finden Sie auf mittelbadische.de/datenschutz, unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen
unter mittelbadische.de/agb. Ihre Bestellung können Sie widerrufen. Alle Wünsche/Fragen richten Sie bitte an die Hotline: 0781/504 -5555

Das Angebot gilt für Haushalte im Verbreitungsgebiet der Mittelbadischen Presse, an die in den letzten 6 Monaten kein Sonder-Abo geliefert wurde.
Frühester Lieferstart: 15.9.2020, Einsendeschluss: 1.11.2020, Preise: Stand 1.1.2020, Änderungen vorbehalten.

Datum / Unterschrift: DM-AA

PLZ / Ort:

Straße / Nr.:

Name / Vorname:

E-Mail:

Telefon (für Rückfragen): Geburtsdatum:

Jetzt bestellen und Vorteil sichern!

Auf Wunsch auch zusätzlich als E-Paper:
Print + Digital für einmalig nur 79,60€

Der Vorteils-Countdown läuft ...

Lesen Sie bis zum
Jahresende für nur
64,90€
Früher bestellen = noch mehr sparen!
Die Lieferung endet am 31.12.2020 automatisch

Aktuelles aus Ihrem Heimatort,
der Ortenau und aller Welt
Großer Lokalsport-Teil
Abwechslungsreiche, spannende
Sonderthemen und Trends
Regionaler Kleinanzeigen-, Immobilien-,
und Stellenmarkt

Schnell

sein lohnt

sich!

Ja, ich möchte ab sofort bis Ende des Jahres für nur 64,90€ die gedruckte Zeitung lesen. Zugestellt wird
die für den Wohnort zutreffende Regionalausgabe. Die Lieferung endet am 31.12.2020 automatisch.

Ja, ich möchte ab sofort bis Ende des Jahres für insgesamt nur 79,60€ zusätzlich zur gedruckten Zeitung
auch das E-Paper erhalten. Der Bezug endet am 31.12.2020 automatisch.

Ja, ich möchte die gedruckte Zeitung anschließend zum monatlichen Bezugspreis von derzeit 42,90€
(mit Postversand 44,90€) weiterlesen. Nach Ablauf kann das Abonnement bis zum 15. des Monats
schriftlich zum Monatsersten gekündigt werden.
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Spießgasse 1 - 77694 Kehl

Gm
bH

Bestattungsinstitut
seit 1987

Telefonisch Tag und Nacht erreichbar
auch an Sonn- und Feiertagen.

Ebertplatz 19 - 77654 Offenburg

0781 42322 07851 2283

gegenüber dem Ortenau Klinikum Offenburg
E-Mail: info@bestattungen-kiechle.de

gegenüber dem Friedhof Kehl
ehemals Bestattungsinstitut Klein

☎ ☎

Wir sind im Sterbefall für Sie da
und helfen Ihnen mit Rat und Tat.

Sonderseiten in den Amtlichen Nachrichtenblättern
23.10. Kulinarischer Herbst – Martinsgans, Wild- u. Pilzgerichte Anzeigenschluss 20.10.

23.10. Gut versichert – Fragen Sie uns Anzeigenschluss 20.10.

30.10. Kamin- und Kachelöfen aus der Region Anzeigenschluss 27.10.

06.11. Hilfe im Alter Anzeigenschluss 03.11.

06.11. Unfall - Wir helfen, wenn´s gekracht hat Anzeigenschluss 03.11.

13.11. Altbausanierung Anzeigenschluss 10.11.

Möchten Sie Ihr Unternehmen auf diesen Seiten präsentieren?

Wir beraten Sie gern.
Telefon 07 81 / 504 -1456 · anb.anzeigen@reiff.de
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Die Auflösung zu diesem SUDOKU finden Sie in dieser Ausgabe

Profitieren Sie mit Ihrer
Prospektbeilage von der hohen
Akzeptanz und Glaubwürdig-
keit unserer Amtlichen Nachrich-
tenblätter.

Kontaktieren Sie uns unter:

0781/504 -1456

0781/504 -1469

anb.anzeigen@reiff.de

Erreichen Sie
mit Ihren Prospektbeilagen

die Ortenau!

Anzeigenschluss
nicht verpassen!

Annahmeschluss für
Anzeigen ist jeden
Dienstag um 16 Uhr.

Dienstag

16 Uhr

Aus der Heimat, für
die Heimat.
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Obacht, bitte lesen! In Ihrem
Haushalt verbergen sich viele
Schätze ! Durchsuchen Sie Ihren
Hausrat, es lohnt sich immer !
Selbst Kleinigkeiten können Ihren
Geldbeutel deutlich auffrischen.
Suche zu kaufen: Trachten,
Pelz/Nerz zahle 200,- - 4000,- € in
bar; Abendkleider, Handtaschen,
Möbel, Bilder, Teppiche, Steifftiere,
Porzellan, Münzen, Tafelsilber,
Schmuck, Bleikristall, Spazierstö-
cke, Hüte, Musikinstrumente. Herr
Paluna garantiert Ihnen eine sofor-
tige Barzahlung (auch sonn-/ feier-
tags). 07 81 47 44 71 50

Obacht, bitte lesen! In Ihrem
Haushalt verbergen sich viele
Schätze! Durchsuchen Sie Ihren
Hausrat, es lohnt sich immer!
Selbst Kleinigkeiten können Ihren
Geldbeutel deutlich auffrischen.
Suche zu kaufen: Trachten, Pelz/
Nerz zahle 200,- - 4000,- € in
bar; Abendkleider, Handtaschen,
Möbel, Bilder, Teppiche, Steifftiere,
Porzellan, Münzen, Tafelsilber,
Schmuck, Bleikristall, Spazierstöcke,
Hüte, Musikinstrumente. Wir
garantieren Ihnen eine sofortige
Barzahlung (auch sonn-/ feier-
tags). ☎ 07 81 47 44 71 50

Für Fahranfänger – Gute
Gebrauchte

gibt es bei uns!

W
ild
!

Schlachtplatte
Krone-Haxe
Landgasthaus

…die Badische Küche

Hauptstr. 28, 77799 Ortenberg
0781/36711

www.krone-ortenberg.de

Alle Gerichte auch zum Mitnehmen.

Forstbetrieb Schmider
Baumfällarbeiten, Schneidearbeiten

aller Art (auch extrem),
Kranfällungen, Rodungen
01 60 / 93 89 33 44

0781 / 99 05 73 0
buero@hospiz-offenburg.de
www.hospiz-offenburg.de

Für die Seele „da sein“
bis zum Schluss.
Bitte unterstützen Sie uns.
Spendenkonten
Volksbank DE20 6649 0000 0071 8932 00
Sparkasse DE77 6645 0050 0000 5377 06

Sterbebegleitung · Trauerbegleitung · Beratung

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
0 39 44 - 3 61 60 · www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter AmWasserturm

0781-96757575

Sarid Küßner

infinitas
Bestattungen & Trauerbegleitung

www.infinitas-bestattungen.de

Der gute Abschied mit Herz

Hauptstraße 68, 77799 Ortenberg
Fabrikstraße 19, 77746 Schutterwald

Hausnotruf.
Lange
gut leben.

DRK-Kreisverband Offenburg e.V.
Rammersweierstraße 3 • 77654 Offenburg
Tel. 0781/91 91 89-25 • HNR@DRK-OG.de • www.DRK-OG.de

„Ich finde, wenn schon
einmalmein Leben gerettet
werdenmuss, dann sollte es
jemand tun, der das auch kann.
Notruftasten gibt es viele.

Aber wichtig ist doch:
Was steckt dahinter?
Beimir ist es das

Rote Kreuz.“

Polsterarbeiten aller Art: Stilmöbel – Stühle – Eckbänke – Motorradsitzbänke u.v.m.

Aufpolstern statt Neukauf,
der Umwelt zuliebe.

Am Sonntag, den 1.11.20
präsentieren wir unser
Handwerk im Freilichtmuseum Vogtsbauernhof.of.of

www.polsterei-ehret.de
Steinebühlstraße 1 · 7774977749777 Hohberg-Niederschopfheim
Telefon: 0 78 08/75 89 · Mobil: 01 52/28 73 92 32
Fax: 0 78 08/41 64 93 · E-Mail: w.ehret@online.de
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Lesespaß
für die ganze Familie!

ehrenamtliche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Wir begleiten und betreuen schon das neunte Jahr schwer kranke,
Abschied nehmende sowie trauernde Kinder und Jugendliche und
ihre Familien, und starten 2021 mit einer neuen Fortbildungsreihe
zur ehrenamtlichen Familienbegleiterin/zum ehrenamtlichen
Familienbegleiter.

Weitere Informationen unter 0781-96052932
und team@kiju-ortenau.de

Der Kinder- und Jugendhospiz-
dienst Ortenau e.V. sucht

Mo - Fr 9:30 - 17:30
Sa 9:30 - 15:00

Seeweg 35
77797 Ohlsbach
07803 938516

Mo - Sa 9:00 - 12:15 & 14:30 - 18:00
Mi & Sa Nachmittag geschlossen

Hauptstraße 38
77797 Ohlsbach
07803 2469

HEMDEN-
WOCHENHOSEN+

2 HOSEN/
JEANS
1 PREIS

89,90
2 PULLIS
1 PREIS 59,90
2 HEMDEN
1 PREIS 49,90 Wir freuen uns auf

Ihren Besuch!

Änderungsservice

www.bauhaus.info

Max-Planck-Str. 2, 77656 Offenburg

4995,-
Treppenlift ab

BAUHAUS Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf mbH KG Süd,
Sitz: Basler Str. 98, 79115 Freiburg

20 jähriges Jubiläum – 20% Rabatt auf Gutscheine

Sonderpreise: Wimpernverlängerung 99,-
Ganzkörpermassage mit Gesichtsbehandlung 89,-
Microblading japanische Härchenzeichnung 299,-

Med. Fußpflege mit Fußbad und Massage 34,-
Kleine Gesichtsbehandlung 39,-

Sabine Kuhnert
Staatl. Anerkannte Kosmetikerin

Tel. 0781/63006341
Mobil 0171/4944828

www.sk-beautyspa.de

kuhnertsabine@yahoo.de

Leutkirchstraße 6
77723 Gengenbach
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Lebe
deinen
Traum!

WTO GmbH
Auf der oberen Au 45
D-77797 Ohlsbach
Tel. +49 7803 9392-0
ausbildung@wto.de
www.wto.de

Ich starte meine Zukunft bei WTO.
Ausbildung und Karriere

Industriemechaniker

Zerspanungsmechaniker

Techn. Produktdesigner

(m/w/d)

Jetzt bewerben: ausbildung@wto.de


